
AUFKLÄRUNG zur VORVERTRAGLICHEN ANZEIGEPFLICHT gegenüber der 
ALLCURA VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT 

 

Damit wir Ihren Versicherungsantrag im Sinne der gegenständlichen 
Beitrittserklärung ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, 
dass Sie die angeführten Risikofragen vollständig und 
wahrheitsgemäß beantworten. Es sind auch solche Umstände 
anzugeben, denen Sie unter Umständen nur geringe Bedeutung 
beimessen.  

Wie bereits hingewiesen, fordern gewisse Antworten der Risikofragen 
eine individuelle Beurteilung und können in Einzelfällen zur Ablehnung 
Ihres Versicherungsantrags im Rahmen dieser Beitrittserklärung 
führen. 

Bitte beachten Sie weiters, dass Sie Ihren Versicherungsschutz 
gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. 
Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer entsprechenden Verletzung 
der einschlägigen Anzeigepflicht können Sie den nachstehenden 
Bestimmungen und Belehrungen entnehmen. 

Belehrung über Anzeigepflicht der gefahrerheblichen Umstände 
(§ 16 VersVG)  

Nach § 16 VersVG sind Sie verpflichtet die Ihnen bekannten 
Gefahrumstände nach denen wir in dieser Angebotsanforderung 
fragen, anzuzeigen. Diese Pflicht besteht sowohl vor 
Vertragsabschluss als auch nach Zustandekommen eines 
Versicherungsvertrages. Spätere Veränderungen der 
Gefahrumstände, nach denen wir in dieser Angebotsanforderung 
gefragt haben, sind nach §§ 23 ff. VersVG selbständig und ohne 
weitere Aufforderung uns anzuzeigen. Gefahrumstände sind die 
Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers 
Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten 
Inhalt abzuschließen.  

Für den Fall der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht steht uns ein wie unten 
noch näher beschrieben ein Rücktrittsrecht zu, es sei denn wir hätten 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände 
geschlossen. Wir können dieses Rücktrittsrecht in schriftlicher Form 
binnen eines Monats nach dem Zeitpunkt ausüben, an dem wir 
Kenntnis von der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht erlangen (§ 20 
VersVG). 

Welche Folgen können demnach eintreten, wenn eine vorvertragliche 
Anzeigepflicht im Sinne dieser Belehrung verletzt wird?  

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom 
Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder 
Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir 
den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir 
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der 
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand: 

– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich war.  

Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt haben.  

 

 

 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche 
Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, 
können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf 
unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht 
fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, 
werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder 
schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 
aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer 
Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen.  

Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der 
Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, 
Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die 
Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur 
Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für 
diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. Wir können uns auf die 
Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht 
berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die 
Unrichtigkeit der Anzeige kannten. Unsere Rechte zum Rücktritt, zur 
Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren 
nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf 
dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die 
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person 
vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der 
Kündigung, der rückwärtswirkenden Vertragsänderung und der 
Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist 
Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu 
berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn 
weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last fällt.  

 
 
 

Firma 
SIVAG Sicherheit in Versicherungs- 
angelegenheiten GesmbH 
Linzer Straße 46a, A-4810 Gmunden Tel.: 
07612 / 88 222, Fax: DW 14 

Gerichtsstand 
Landesgericht Wels Firmenbuchnummer: 
FN 141669 m Geschäftsführer: Georg 
Eisenzopf, Franz Eidenhammer, MBA 

Bankverbindung 
Oberbank AG, Filiale Gmunden IBAN: 
AT95 1506 0001 7106 7689 BIC: 
OBKLAT2L 
UID-Nr.: ATU56585537 

Register/Beschwerdestelle 
Versicherungsmakler und Berater in 
Versicherungsangelegenheiten 
GISA-Zahl: 16029118, www.bmdw.gv.at 
DVR Nr. 2111320 

Download rechtliche Grundlagen: www.sivag.at/rechtliches Version: 1.1 


